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4. Verboten ist auch das Vorbereiten und das Unterstiitzen
staatsgefihrlicher Propaganda. Damit erweist sich das Ver-
bot als umiassend.

5. Art. 2 des Bundesratsbeschlusses enthiilt dic Hinweise aui
die Strafbestimmungen der Art. 107 und 108 des Militiirstrai-
gesetzes. Straibar ist sowohl die vorsdtzliche als auch die
fahridssig betricbene Propaganda.

0. Der Vorbehalt «schwererer Stratbestimmungen» in Art. 2 be-
zieht sich auf die militirische oder biirgerliche Straigesetz-
gebung. Zu denken ist vorab an militirischen Landesverrat,
an das Unabhiingigkeitsgesetz, die Demokratieschutzverord-
nung.

VIi. Die Handhabung des Verbotes.

Dic Handhabung des Propagandaverbotes gehort in den Be-
reich der politischen Sicherheitspolizei und damit in die Zustéin-
digkeit der Polizei des Bundes und der Kantone, was Widerhand-
lungen ausserhalb der Armee anbetrifft. Innerhalb der Armee ist
dic Militiirpolizei zustiandig. Die biirgerlichien Behorden und dic
militirischen Stellen unterstiitzen einander. ')

Mit dicsen Ausfithrungen ist das Propagandaverbot in dern
Hauptpunkten erldutert. Der Bundesratsbeschluss ist ein heute
wesentlicher Bestandteil des strafrechtlichen Staatsschutzes der
Schweiz. Sein Erlass war geboten und die Urteile der Militéir-
gerichte entsprechen dem angestrebten Ziel. Dariiber hinaus gilt
die alte Wahrheit, dass die sog. generalpriivenierende, abschrek- -
kende Wirkung von Strafandrohungen, steter Erfahrung gemiiss.
auch im Gebiet des politischen Strafrechtes nicht ausbleibt. Das
in voller Absicht allgemein gefasste Propagandaverbot, mit seinen
Strafbestimmungen, erleichtert so notigenfalls eine gewisse
«Kopfkliarung» und wird zur heilsamen Medizin fiir allerhand
Besserwisser und politische Opportunisten, die es ja iiberall gibt!

Forderung des
turnerischen und militirischen Vorunterrichts

Von Oberst z. D. Paul Knapp.

Das Volk hat entschieden, bei bedenklich schwacher Stimm-
beteiligung ist das Vorunterrichtsgesetz verworien worden. Ueber
die Griinde ist viel geschrieben worden, sie sollen hier nicht wie-
derholt werden, nur zwei Tatsachen seien mit aller Schiirfe her-
vorgehoben.

14) Vel allgemein iiber «Sicherheitspolizei und Kriegsmobilmachung»,
m. Aufsatz in dieser Zeitschrift von 1940 Nr. 10, S. 553 ff., bes. 559/60 hetr.
Propagandaverbot.
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Erstens ist von kirchlicher Seite dagegen agitiert worden,
obschon man in dem Gesetz religiosen Bedenken weitgehend
Rechnung getragen hatte. Die bona fides mancher dieser Gegner
sei nicht angezweifelt, aber ich kann es nichi unterlassen, ihnen
einen totalen Mangel an Ueberlegung und Logik vorzuwerfen.
Glaubten wirklich alle diese Herren, die in Betracht fallenden
jungen Leute siissen in ihrer Freizeit zu Hause und stinden dort
samt und sonders unter gutem und christlichem Einfluss ihrer
Eltern? Und anderseits glaubten sie, die zur Instruktion be-
rufenen Sportleiter, Offiziere und Unteroffiziere seien alle Heiden
und Jugendverderber, so dass man ihnen die }iinglinge nicht ein-
mal fiir eine jiahrlich licherlich geringe Zeit hitte anvertrauen
diirfen? Konnte man nicht mit noch mehr Recht mit dhnlichen
Argumenten gegen Schule und Lehrer fechten? Diese Fragen
stellen, heisst sie auch beantworten. Auf alle Fille haben diese
Herren mit ihrer Opposition nicht nur der Armee geschadet, son-
dern in den Augen vieler auch ihrem eigenen Ansehen und der von
ihnen vertretenen Kirche. Nun ist aber bekannt, dass sich unter
ihren Reihen auch viele unentwegte Antimilitaristen, ja selbst
Dienstverweigerer fanden, die unbelehrt durch die furchtbare Tat-
sache eines neuen Krieges ¢s vorgezogen haben, sich vorlidufig
ein religioses Mantelchen umzuhéngen; sie werden diese Maske
fallen lassen, wenn der Krieg voriiber ist. Die Idee, die Schweiz
solle abriisten und damit ein Beispiel fiir den Kampf gegen Krieg
geben, ist theoretisch ja recht schon, praktisch aber ein Unsinn.
Wie phantastisch und wirklichkeitsfremd solche Leute denken,
wenn man bei ihnen iiberhaupt noch von Denken reden kann,
erfuhr ich einmal bei einer Rede des bekannten Antimilitaristen
Cérésole. Er erklarte wortlich, «die Schweiz brauche iiberhaupt
keine Armee, sondern nur Zollner, und wenn ein Feind versuchen
sollte, in unser Land einzudringen, so solle man ihm Frauen und
Kinder mit Rosen in den Hdnden entgegenschicken, dann wiirde
er nicht wagen, in dieses friedliche Land einzumarschieren.» Es
ist kaum anzunehmen, dass die Kriegsereignisse solche Leute zur
Besinnung gebracht haben, und mit ihnen zu diskutieren hat ge-
rade so wenig Sinn, wie unheilbaren Insassen einer Irrenanstalt
Vernunit zu predigen. Auch der Heldenkampf Finnlands, eines
Volkes, das neben grosser Sportbegeisterung sich durch tiefe
Religiositit auszeichnet, war nicht imstande, die Gegner der Vor-
lage davon zu iiberzeugen, dass zwischen Sport und Religion
keineswegs ein Gegensatz zu bestehen braucht.

Eine besonders starke Opposition fand das Gesetz auch in
landlichen Kreisen, vor allem der Innerschweiz. Die Griinde
diirften verschiedener Natur sein, neben kirchlicher Beeinflussung
bildeten jedenfalls Verirgerung iiber erlassene Gesetze, Furcht
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vor zeitweiligem Entzug kindlicher Arbeitskrifte und iiberhaupt
prinzipielle Ablehnung gegen alles, was von Bern kommt, eine
Hauptursache. Wie dem auch sei, so ist der ganze Verlauf der
Abstimmung gerade in der heutigen Zeit tief betriibend, und man-
cher gute Schweizer hat sich gewiss die ernste Frage gestellt, ob
unsere Demokratie sich mit diesem Entscheid nicht selbst ein
bitterboses Urteil gefillt und den ersten Spatenstich zu ihrem
(Grabe getan hat. Man redet so viel vom gesunden Sinn des
Schweizervolkes, diesmal hat er sich in beschimender Weise
durch Verdrehungen und Schlagworter verwirren lassen.

Jetzt stellt sich die Frage, was nun? Darauf gibt es nur eine
Antwort! Jetzt erst recht, und wenn es vorléiufig auf gesetzlichem
Wege nicht moglich war, so muss die Freiwilligkeit um so mehr
gefordert werden. Dalfiir braucht es Propaganda, eine unentwegte
immer wieder neu einsetzende und belehrende Propaganda. Es
scheint mir aber nicht geniigend, diese nur den verschiedenen
Vereinen mit ihren beschriinkten Mitteln und naturgemiss oft
etwas einseitigen Zielen zu iiberlassen. Wir brauchen eine zen-
trale Propagandastelle, die mit geniigend Mitteln versehen und in
enger Verbindung mit den Sport- und Schiitzenvereinen die kor-
perliche und militdrische Vorbildung unserer Jugend zu férdern
hat. Wie weit das geplante Sportabzeichen stimulierend wirken
wird, bleibt abzuwarten, Faule und Bequeme werden sich auch
dadurch kaum verlocken lassen. Wir brauchen Vortrige, z. B.
gerade aus dem russisch-finnischen Kriege, Filmvorfiihrungen
und Radio, kurz alle Mittel der modernen Propaganda. die unab-
ldassig auf unser Volk einzuwirken hat. An die Spitze gehort aber
nicht ein alter Oberst, der beschaitigt werden muss, sondern e¢in
junger, energischer und mit allen Sportzweigen vertrauter Mann,
der seine ganze Kraft auf dieses eine Ziel einzusetzen hat. Wo das
Verstindnis fiir eine Notwendigkeit gefehlt hat, und ¢s hat in wei-
ten Kreisen gefehlt, da muss eben nachhaltige Belehrung einsetzen.

Doch auch die Armee darf nicht beiseitestehen. Die idee
eines Vorkurses fiir korperlich nicht geniigend ausgebildete Leute
wiire verlockend, héiitte aber wieder die Klippe einer Abstimmung
zu passieren, und ausserdem ldsst sich in einigen Wochen nicht
nachholen, was wiithrend Jahren versiaumt wurde. Einleuchtender
erscheint mir folgender Vorschlag:

Die Rekruten haben nicht nur mit vorhandenen Ausweisen
iiber korperliche und schiesstechnische Ausbildung einzuriicken,
sondern sie sollen auch bei Beginn eine scharfe Priifung bestehen.
Nur so wird man sicher sein, dass sie sich auch wirklich bis kurz
vorher dabei betiitigt haben. Diejenigen, welche diese Priifungen
bestehen, werden in besonderen Ziigen oder Kompagnien ver-
cinigt und gemaiss ihrer Vorbildung weiter ausgebildet, bei Ge-
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legenheit etwa auch mit einem kleinen Privilegium beziiglich Ur-
laub ctc. belohnt.

Man mag gegen cine solche verschiedene Einteilung berech-
tigte Einwiinde erihceben, wir wissen aber alle, wie hemmend
korperlich oder geistig Minderwertige bei der Ausbildung wirken:
und ich glaube, der Wunsch, zur besseren Rekrutenklasse zu
kommen, diirftc manchen jungen Mann veranlassen. sich die
notige Vorbildung zu verschaiien. Anderseits diirfte ¢in Wett-
cifer zwischen den zwei Kategorien ganz gut wirken, die einen
hittten das Bestreben, wirklich mcehr und Besseres zu leisten, und
die anderent wiirden hofientlich den Ehrgeiz auibringen, jcden
Unterschied immer mehr zum Verschwinden zu bringen. Mchr
als je criordert dice heutige Kampfiweise niclit nur cine durch-
schnittliche Ausbildung aller, sondern dancben auch erhohte Lei-
stungen cinzelner Kéimpfer, und da ist cine gesonderte Ausbildung
ie nach bestehenden Fihigkeiten sicher wiinschbar, ja notwendig.
Diese Leistungspriifung bei Beginn der Rekrutenschule wiirde
zwar von der kurzen Ausbildungszeit etwas wegnehmen, diirfte
sich aber doch lohnen, Sie wiire jedenfalls wichtiger, als dass
man Einkleidung und Bewaffnung erst bei Dienstbeginn vornimmit.,
statt dass man dieses, wie es frither auch moglich war., schon vor
dem Einriicken crledigt und damit kostbare Zcit spart.

Mdogen bessere Vorschlige kommen, ich werde sie begriissen:
aber eines dari nicht sein: die Hiinde in den Schoss legen und sich
mit der Sachlage abfinden. Beherzigen wir vor allem den Satz.
dass nur Untiitigkeit cin grober Fehler ist. Licber etwas viellcicht
Unvollkommenes schaifen, aber zeigen, dass wir uns nicht ent-
mutigen lassen im Kampf fiir unser Wehrwesen.

| MITTEILUNGEN

Kanton Ziirich. Ersatz fir den obligatorischen Vorunterricht.

Um die korperliche Leistungsfahigkeit der mannlichen Jugend im nach-
schulpflichticen Alter auf freiwillige Weise zu fordern, hat die Militdardirektion
des Kantons Ziirich ein Leistungsbrevet fiir die Ziircher Jugend g¢eschaffen,
das jeder Schweizerjiingling erwerben kann. Dieses Brevet umfasst eine
Reihe turnerischer und wehrsportlicher Disziplinen, die die Gesundheit fordern
und eine notwendige und vortreffliche Vorbereitung auf den Militirdienst sind.

Die Leistungspriifungen werden in zwei Kategorien durchgefiihrt: Kat. |
(15- und 16jdhrige), Kat. [l (17jdhrige bis zur Rekrutenschule). Kat. I: Schnell-
lauf 80 m, Weitsprung mit Anlauf, Weit-Zielwurf, Kugelstossen, Gelinde-
(Dauer-)lauf, Hantelheben oder Hantelreissen, Klettern., Kat. II: Wie Kat. 1,
dazu ein freicewihltes Wahlfach, entweder Bergpriifung oder Gepickmarsch,
oder Radfahren, oder Schwimmen, oder Skifahren. Jeder Teilnehmer kann be-
licbig viele Wahlfidcher bestehen. Die Kat. I hat die Moghichkeit, die Wahlficher
fakultativ zu bestehen. Die Minimalanforderungen sind wie folgt festgesetzt:



	Förderung des turnerischen und militärischen Vorunterrichts

